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Ausgabe 8/2017

Juli 2017

Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,

wieder einmal möch-
ten wir Sie über 
aktuelle und wichtige 
Themen im Daten-
schutz informieren. 

In dieser Ausgabe 
lesen Sie:

•	 Prüfungen durch 
das Katholische 
Datenschutzzen-
trum

•	 Krankenhausbe-
suchsdienst

•	 Namensschilder 
auf Arbeitsklei-
dung

•	 Datenschutz und 
Leiharbeit im Ge-
sundheitswesen

•	 private Telefon-
nummern von 
Mitarbeitern im 
Alarmplan

Datenschutz 
Kundeninformation

Stand der Überarbeitung BDSG und KDO

Datenschutz-Kontakt
datenschutzbeauftragter@
factpartner.de

 Quelle: https://www.
bitkom.org/Presse/
Presseinformation/Neu-
es-Bundesdatenschutzge-
setz-im-Bundestag.html

Während bereits ein 
Entwurf des neuen Bun-
desdatenschutzgesetzes 
(BDSG) im Einklang mit 
der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) durch 
die Bundesregierung 
verabschiedet wurde, ist 
bei der Anpassung der 
Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz 
(KDO) inhaltlich noch 
nichts Konkretes an die 
Öffentlichkeit gelangt.

Am 25. Mai 2018 endet 
die Übergangsfrist und 
es kommt nur noch das 
neue Datenschutzrecht 
zur Anwendung. Was 

die KDO anbelangt, kann 
man sich derzeit auf 
Artikel 91 der DSGVO 
beziehen:

Artikel 91: Bestehende 
Datenschutzvorschrif-
ten von Kirchen und re-
ligiösen Vereinigungen 
oder Gemeinschaften
(1) Wendet eine Kir-
che oder eine religiö-
se Vereinigung oder 
Gemeinschaft in einem 
Mitgliedstaat zum Zeit-
punkt des Inkrafttre-
tens dieser Verordnung 
umfassende Regeln 
zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verar-

beitung an, so dürfen 
diese Regeln weiter 
angewandt werden, so-
fern sie mit dieser Ver-
ordnung in Einklang 
gebracht werden. 
(2) Kirchen und religiö-
se Vereinigungen oder 
Gemeinschaften, die 
gemäß Absatz 1 umfas-
sende Datenschutzre-
geln anwenden, un-
terliegen der Aufsicht 
durch eine unabhängi-
ge Aufsichtsbehörde, 
die spezifischer Art sein 
kann, sofern sie die in 
Kapitel VI niederge-
legten Bedingungen 
erfüllt.

Prüfungen durch das katholische Datenschutzzentrum
Der Diözesandaten-
schutzbeauftragte wacht 
über die Einhaltung der 
Vorschriften aus der An-
ordnung über den kirchli-
chen Datenschutz (KDO) 
sowie anderer Daten-
schutzvorschriften. Hierzu 
führt er anlassbezogen, 
auf Grund der bei ihm 
eingehenden Beschwer-
den, oder ohne Anlass 
im Rahmen regelmäßiger 
Kontrollen Prüfungen zur 
Verbesserung des Daten-
schutzes durch. Dabei 
ist von der betroffenen 
Einrichtung der Nachweis 
über die Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben 

(Datenschutzrecht) eben-
so wie der Nachweis zur 
Umsetzung der notwen-
digen technisch-organisa-
torischen Schutzmaßnah-
men gemäß der KDO und 
der KDO-DVO (Datensi-
cherheit) zu erbringen. 
Die Prüfungen können 
vor Ort oder schriftlich er-
folgen. Dabei gilt immer 
das Benachteiligungsver-
bot aus §15 Abs. 3 KDO.

Prüfungen vor Ort wer-
den in Kooperation mit 
der Einrichtung vorge-
nommen. Dazu wird 
diese rechtzeitig über die 
Prüfung informiert und 

um Zusendung von Do-
kumenten gebeten, die 
den Umsetzungsgrad des 
Datenschutzes belegen. 
Während der Prüfung 
steht der beratende Cha-
rakter im Vordergrund. 
Abschließend wird ein ge-
meinsamer Maßnahmen-
plan zur Sicherstellung 
und Weiterentwicklung 
des Datenschutzes in der 
Einrichtung entwickelt, 
der im Prüfbericht veröf-
fentlicht wird. Über den 
Umsetzungstand berich-
tet die Einrichtung regel-
mäßig an das Katholische 
Datenschutzzentrum.

 Quelle: https://www.
katholisches-datenschutz-
zentrum.de/themen/
pruefungen/
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Der Krankenhausbesuchsdienst – Weitergabe von Patien-
tendaten an ehrenamtliche Klinikbesucher

Der Krankenhausbesuchs-
dienst ist eindeutig ver-
fassungsrechtlich geregelt 
(Art 140 GG i.V.m. Art. 
141 WRV): 
„Soweit das Bedürfnis 
nach Gottesdienst und 
Seelsorge im Heer, in 
Krankenhäusern oder 
sonstigen öffentlichen 
Anstalten besteht, sind 
die Religionsgemeinschaf-
ten zur Vornahme religiö-
ser Handlungen zuzulas-
sen, wobei jeder Zwang 
fernzuhalten ist.“

Ein Krankenhaus 
darf bzw. muss 
daher die Religi-
onszugehörigkeit 
des Patienten 
abfragen, wobei 
auf die Freiwillig-
keit dieser Angabe 
hinzuweisen ist. 
Darüber hinaus ist 
eine Einwilligungs-
erklärung für die 
Weitergabe an den 
zuständigen Kran-
kenhausseelsorger 
bei dem Patienten 
einzuholen. Hier-
durch wird die Ver-
pflichtung „jeden 
Zwang fernzuhal-
ten“ eingehalten.

„In Krankenhäusern, … 
werden die zuständigen 
katholischen Geistlichen 
im Rahmen der allge-
meinen Hausordnung 
zur Vornahme seelsor-
gerischer Besuche und 
kirchlicher Handlungen 
zugelassen.“

Deshalb benennt der 
Diözesanbischof für die 
öffentlichen Anstalten 
(u.a. Krankenhäuser) 
hauptberufliche Klinik-
seelsorger.

Haben die Patienten 
eine freiwillige Erklärung 
gegeben, haben Klinik-
seelsorger das Recht den 
Namen des Patienten, 
seine Station und ge-
gebenenfalls die Dauer 
seines Aufenthaltes zu 

erfahren. Die Weiterga-
be von Patientendaten 
durch die hauptamtli-
chen Seelsorger an Dritte 
kann gegebenenfalls ein 
Verstoß gegen die im 
Krankenhaus geltenden 
Verschwiegenheitspflich-
ten bedeuten.

Nach der für die katho-
lische Kirche geltenden 

Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz 
ist die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung 
personenbezogener 
Daten nur zulässig, so-
weit eine kirchliche oder 
staatliche Rechtsvorschrift 
dies vorsieht (für Patien-
tendaten in öffentlichen 
Krankenhäusern nicht der 
Fall) oder wenn der Be-
troffene eingewilligt hat.
Die Weitergabe der 
Daten des Patienten über 

den Klinikseel-
sorger an die 
Pfarrgemeinde 
des Patienten 
und darüber 
an den eh-
renamtlichen 
Besuchsdienst, 
ist daher nur 
zulässig, wenn 
der Patient 
auch in die 
Übermittlung 
ausdrücklich 
eingewilligt 
hat.

Es obliegt der 
Professionalität 
der Klinikseel-
sorger, die eh-
renamtlichen 

Besuchsdienste, da wo 
es vertretbar ist, sinnvoll 
in die Begleitung der 
Patienten, die dies wün-
schen, einzubinden. Ein 
selbständiges Recht eines 
ehrenamtlichen Besuchs-
dienstes auf Übermitt-
lung personenbezogener 
Daten besteht nicht.

Patienten müs-
sen der Weiter-
gabe ihrer per-

sönlichen Daten 
an den Kranken-
hausseelsorger 

zustimmen.

Ein selbstständi-
ges Recht eines 
ehrenamtlichen 
Besuchsdienstes 
auf personenbe-

zogene Daten 
der Patienten 
besteht nicht.

 Quelle: 3. Jahresbericht 
2016 Der Diözesanda-
tenschutzbeauftragte des 
Erzbistums Hamburg, 
der Bistümer Hildesheim 
und Osnabrück und des 
Bischöflich Münsterschein 
Offizialats in Vechta i.O.

https://www.aok-verlag.info/de/media_db_objects/inline/0x0/0/35117/Newsletter_DS_im_Blick_2017_01.pdf
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Namensschilder auf Arbeitskleidung

In Unternehmen ist es 
vielfach üblich, dass 
Beschäftigte auf ihrer 
Kleidung oder der firme-
neigenen Arbeitskleidung 
Namensschilder tragen, 
die mit dem vollständi-
gen Namen (Vorname 
und Nachname) des 
jeweiligen Beschäftigten 
versehen sind. Bei Namen 
handelt es sich jedoch 
um personenbezogene 
Daten. Indem dieser 
auf der Arbeitskleidung 
steht, handelt es sich um 
einen Vorgang nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG), dessen Zulässig-
keit sich nach § 28 Abs. 1 
Nr. 2 BDSG beurteilt.

Diese Vorgehensweise 
begegnet keinen da-
tenschutzrechtlichen 
Bedenken, wenn ein 
berechtigtes Interesse 
des Arbeitgebers als der 
verantwortlichen Stelle 
an dem Tragen der Na-
mensschilder besteht und 
keine schutzwürdigen 
Interessen des Beschäf-
tigten überwiegen. 
Dieses wird grundsätzlich 
der Fall sein, wenn das 
Namensschild nur inner-
halb des Unternehmens 
getragen wird und die 
jeweiligen Beschäftigten 
keinen Kundenkontakt 
haben.

Das Persönlichkeitsrecht 
des Beschäftigten kann 
jedoch dann beeinträch-
tigt werden, wenn er zum 
Beispiel im Krankenhaus 
Patientenkontakt hat 

und verpflichtet ist, ein 
Namensschild mit dem 
Vornamen und Nachna-
men zu tragen. Hierbei 
befürchten häufig Be-
schäftigte, insbesondere 
solche mit selten vor-
kommenden Namen, 
dass ihre vollständigen 
Namen anhand öffentli-
cher Telefonbücher oder 
über eine Suchmaschi-
ne im Internet mit der 
Privatanschrift verbunden 
und sie gegebenenfalls 
von Kunden, ehemaligen 
Patienten oder aufgrund 
anderer Kontakte beläs-
tigt werden.

Insoweit sollte der Arbeit-
geber es den Beschäf-
tigten freistellen, ob der 
vollständige oder nur 
der Nachname auf dem 
Namensschild ange-
bracht wird. Soweit eine 
derartige Freistellung 
abgelehnt wird, können 
sich Beschäftigte auf ihr 
Widerspruchsrecht nach 
§ 35 Absatz 5 BDSG / § 
14 KDO berufen. Danach 
dürfen personenbezo-
gene Daten nicht erho-
ben, verarbeitet oder 
genutzt werden, soweit 
der Betroffene (hier: 

 Quelle: https://ssl.bre-
men.de/datenschutz/sixc-
ms/detail.php?gsid=bre-
men236.c.3829.de

Beschäftigte) diesem bei 
der verantwortlichen 
Stelle (hier: Arbeitgeber) 
widerspricht. In diesem 
Fall muss der Arbeit-
geber prüfen, ob das 
schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen 
seiner persönlichen Situ-
ation das Interesse des 
Arbeitgebers an dieser 
Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt.

Auch Mitarbeiterfotos für 
die Fotowand, beispiels-
weise auf der Station im 
Krankenhaus oder im 
Seniorenheim, unterlie-

gen der Freiwilligkeit. Am 
besten ist es daher, eine 
schriftliche Einwilligung 
des Mitarbeiters, mit 
dem Hinweis, dass diese 
jederzeit widerrufen wer-
den kann, einholen. Die 
schutzwürdigen Belange 
des Betroffenen stehen 
hier im Vordergrund.

Es muss geprüft 
werden, ob das 
schutzwürdige 
Interesse des 

Betroffenen dem 
Interesse des 
Arbeitgebers 
überwiegt.

Auch Mitarbei-
terfotos auf 
Fotowänden 

unterliegen der 
Freiwilligkeit.

https://ssl.bremen.de/datenschutz/sixcms/detail.php%3Fgsid%3Dbremen236.c.3829.de
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Datenschutz und Leiharbeit im Gesundheitswesen

 Quelle: https://www.
haufe.de/arbeitsschutz/
arbeitsschutz-office/
alarmplan_idesk_PI957_
HI663634.html

Impressum
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Telefon 0251 935-3700
Telefax 0251 935-4075

Private Telefonnummern von Mitarbeitern im Alarmplan
Ein Alarmplan ist eine 
dokumentierte Hand-
lungsanleitung zur Infor-
mationsweiterleitung im 
Notfall. Durch den Alarm-
plan erhalten Personen 
im Notfall eine kurze und 
leicht verständliche Anlei-
tung zur Weitergabe aller 
notwendigen Informatio-
nen. Ein Alarmplan ist für 
den Brandfall zwingend 
vorgeschrieben. Gesetzli-
che Rechtsgrundlage sind 
§ 10 Arbeitsschutzge-
setz und § 22 DGUV-V1 
“Grundsätze der Präven-
tion“. Im Alarmplan sind 
betriebliche aber auch 
private Rufnummern von 
Beauftragten und Mitar-
beitern enthalten. Beden-
ken und Schwierigkeiten 
sollte hierbei frühzeitig 
aus dem Weg gegangen 
werden:

• Ggf. ist eine Abspra-
che mit der MAV, dem 
Betriebsrat oder Perso-
nalrat zu erzielen, dass 
im Notfall (z.B. bei einem 
Brandfall) der Anruf des 
Arbeitgebers die tarifver-
tragliche Aufforderung 
zur Arbeitsaufnahme 
beinhaltet.
• In künftige Arbeitsver-
träge wird eine entspre-
chende Klausel eingefügt, 
welche die Erstellung des 
personalen Alarmteiles 
des „Alarm- und Einsatz-
planes“ erleichtert. Die 
Bereitschaft zur Heraus-
gabe der (privaten) Tele-
fonnummern (nur für den 
genannten Zweck) würde 
damit zur Einstellungsbe-
dingung erhoben. 
• Die Beschäftigten sind 
im optimalsten Fall über 
das angestrebte Ziel auf-
zuklären,um zu erreichen, 

dass aufgrund freiwilliger 
Entscheidung die Hilfe 
im intern oder extern 
verursachten Notfall 
sichergestellt wird. Eine 
eindeutige Erklärung über 
die vorgesehene Nutzung 
(nämlich nur für den 
Notfall) der Adress- und 
Telefondaten ist dabei 
hilfreich. 

Schätzungen des Bundes-
ministeriums für Gesund-
heit gehen davon aus, 
dass 5,2 Millionen Men-
schen in der Gesundheits-
branche arbeiten. Neben 
dem Patientendaten-
schutz ist daher auch der 
Beschäftigtendatenschutz 
eine wichtige Aufgabe 
für Einrichtungen im Ge-
sundheitswesen.

Leiharbeitnehmer sollten 
von der Gesundheitsein-
richtung auf das Daten-
geheimnis verpflichtet 
werden. In diesem 
Rahmen sollten alle Leih-

arbeitnehmer unbedingt 
darauf hingewiesen wer-
den, dass das Datenge-
heimnis auch gegenüber 
dem Verleiher gilt. Perso-
nenbezogene Daten, die 
Leiharbeitnehmer im Rah-
men ihrer Tätigkeit für die 
Gesundheitseinrichtung 
zur Kenntnis nehmen, 
dürfen also nicht an das 
verleihende Unternehmen 
weitergegeben werden. 
Häufig werden Leiharbeit-
nehmer auch der berufli-
chen Schweigepflicht des 
§ 203 StGB unterliegen 
– entweder auf Grund 
eigener beruflicher Aus-

bildung oder weil Leihar-
beitnehmer als berufsmä-
ßig tätige Gehilfen von 
den der Schweigepflicht 
unterworfenen Perso-
nen eingesetzt werden. 
§ 203 StGB verbietet es 
den Leiharbeitnehmern, 
Inhalte der Tätigkeit beim 
Entleiher an den Verleiher 
oder sonstige Dritte zu 
offenbaren. Auch hierauf 
sollten die Leiharbeit-
nehmer von der Ge-
sundheitseinrichtung vor 
Aufnahme der Tätigkeit 
hingewiesen werden.

Die Nennung von Firmennamen 
und Marken erfolgt lediglich 
im redaktionellen Kontext. Ggf. 
bestehen Namens- und Marken-
rechte.

 Quelle: Datenschutz im 
Blick; Newsletter für den 
Datenschutz im Gesund-
heitswesen, AOK Verlag, 
Ausgabe August 2016

 Quelle: http://www.nofae-
vaku.org/pdf/t_alarmie-
rung-.pdf

Auch Leihar-
beitnehmer 

sollten von der 
Gesundheitsein-
richtung auf das 
Datengeheim-
nis verpflichtet 

werden.
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